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Neustadt/Do, den 05.03.2026 
 
 
 

 
Mandanten-Informationsbrief 
 
 
Wichtige Informationen zu Steuervorauszahlungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Finanzverwaltung versendet ab sofort keine Zahlungserinnerungen vor 
Fälligkeit mehr für Einkommen- und Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen. 
 
Die gesetzlichen Zahlungstermine (10.3./ 10.6./ 10.9./ 10.12.) bleiben 
unverändert bestehen. Bitte achten Sie daher eigenständig auf die fristgerechte 
Überweisung, da bei verspäteter Zahlung Säumniszuschläge entstehen können. 
 
Wir empfehlen die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren oder die 
Einrichtung eines Dauerauftrages, um Zahlungstermine sicher einzuhalten. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: 
FA Kelheim - Einstellung des Versands von Zahlungshinweisen vor Fälligkeit 
 
 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias und Ludwig Gaßner 
Steuerberater 
 

 

 
 

 

https://www.lfst.bayern.de/fileadmin/RESSOURCEN/Formulare/Steuerzahlung/SEPA_Lastschriftmandat_Bayern.pdf
https://www.finanzamt-kelheim.de/aktuelles/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=732&cHash=d367d7f635d657c1705d8c5fbfb1f457

